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2025
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Aktionsbüro  
Bodenseekreis

Mitmachen.
Ehrensache!

Noch Fragen?

Du suchst einen Job?
Frag Arbeitgeber bei dir vor Ort oder  
schau mal nach auf der Jobbörse  
www.mitmachen-ehrensache.de/jobs/

Träger der Aktion Mitmachen Ehrensache sind  
die Jugendstiftung Baden-Württemberg und  

die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH

Offizieller Hauptsponsor:

Mit regionaler Unterstützung von:

mitmachenehrensache.bw 
mitmachen-ehrensache.de

Follow & Like

Mit deinem Einsatz  
unterstützt du

•  �Projekte von, für oder mit  
Jugendlichen bei dir vor Ort

•  �Initiativen und Organisationen, die  
sich sozial engagieren

•  �Kinder- und Jugendprojekte in  
Entwicklungsländern 

Im Bodenseekreis legen die Jugend- 
lichen der beteiligten Schulen und  
Jugendgruppen jeweils gemeinsam  
fest, welche guten Zwecke mit ihren  
erarbeiteten Beträge unterstützt  
werden.

Wir sind gespannt auf eure Ideen und  
Vorschläge, die ihr gerne auch dem  
Aktionsbüro mitteilen könnt: 

mitmachenehrensache@bodenseekreis.de

1.-5.12.

Aktionsbüro Bodenseekreis
Landratsamt Bodenseekreis
Albrechtstraße 75, 88045 Friedrichshafen 

mitmachenehrensache@bodenseekreis.de

Telefon 07541 204-5620 



Bei Mitmachen Ehrensache  
jobben Jugendliche rund um den  
Internationalen Tag des Ehrenamtes  
(5. Dezember) für einen guten Zweck:

Sie wählen selbst einen Arbeitgeber, 
spenden das verdiente Geld und  
unterstützen damit soziale Projekte. 

Jährlich machen bis zu 10.000  
Jugendliche mit und sammeln rund 
250.000 Euro.

Du hast Lust, dich 
sozial zu engagieren 
und gleichzeitig einen 
Einblick in die Berufs-
welt zu bekommen?

Infos  
für Jugendliche

Infos  
für Arbeitgeber

Mitma
chen.

Ehrens
ache!

So machst du mit

So machen Sie mit

Jugendliche arbeiten am Mitmachen  
Ehrensache-Aktionstag bei Ihnen. Mit dem  
erarbeiteten Geld werden ausgewählte soziale 
Projekte und Einrichtungen unterstützt.

✓  �Arbeitsvereinbarung gemeinsam mit dem 
Jugendlichen abschließen. Empfohlener  
Betrag 5-10 € pro Stunde.

✓  �Eigenständige Überweisung des vereinbar-
ten Betrags innerhalb von 14 Tagen auf das 
Aktionskonto (siehe Arbeitsvereinbarung).

✓  �Mitmachen können Jugendliche ab der  
7. Klasse. Laut Schulbesuchsordnung  
(§4 Abs. 3 Nr. 6) ist eine Freistellung  
vom Unterricht möglich.

✓  �Die Jugendlichen sind versichert.  
Die Lohnsteuerabgabe und  
Sozialversicherung entfällt.

✓  �Die Zahlungen können  
als Betriebsausgabe  
verbucht werden.

✓  �Die Arbeitsver- 
einbarung gilt als  
Buchungsbeleg.

Eine Auswahl an Jobs findest du hier: 
www.mitmachen-ehrensache.de/jobs/

✓  �Mitmachen können Jugendliche ab der 7. Klasse

✓  �Arbeitgeber suchen

✓  �Arbeitsvereinbarung ausfüllen und ausdrucken  
unter www.mitmachen-ehrensache.de/ 
aktionsbueros/bodenseekreis/ 

✓  �Arbeitsvereinbarung von Erziehungsberechtigten 
und Arbeitgeber unterschreiben lassen oder  
alternativ digitale Arbeitsvereinbarung ausfüllen 
und abschicken

✓  �Jeweils eine Kopie geht an die Schule, an den 
Arbeitgeber und an das Aktionsbüro

✓  �Jobben in der Aktionswoche

⟶�Hier geht’s zur digitalen Arbeitsvereinbarung


